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Länderanhörung zur Novelle der Stromnetzzugangsverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übermittlung des Entwurfs einer Novellierung der 

Stromnetzzugangsverordnung (StronnNZV). Gerne nehmen wir die Gele-

genheit zur Stellungnahme wahr. 

Wir begrüßen nachdrücklich die Bestrebungen des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie, einer möglichen Aufteilung der einheitlichen deut-

schen Stromgebotszone entgegenzuwirken. Eine solche würde zu unab-

sehbaren negativen Konsequenzen für Deutschland und insbesondere für 

die industriellen Zentren in Süddeutschland führen. Eine Festlegung in der 

Stromnetzzugangsverordnung, mit der die Pflichten der Übertragungsnetz-

betreiber zur Wahrung einer einheitlichen Gebotszone konkretisiert werden, 

wird daher uneingeschränkt unterstützt. 

Vor diesem Hintergrund betrachten wir auch die zunehmende Diskussion 

über eine mögliche Aufteilung der einheitlichen deutschen Gebotszone mit 

größter Sorge. Eine diesbezügliche Kompetenzübertragung an die EU- 
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Kommission und damit die Möglichkeit für die EU-Kommission, die Auftei-

lung Deutschlands in mehrere Gebotszonen im Alleingang festzulegen, wie 

die derzeit im Entwurf vorliegende EU-Verordnung über den Elektrizitäts-

binnenmarkt vorsieht, ist strikt abzulehnen. In diesem Sinne hatte die Baye-

rische Staatsregierung bereits gegenüber dem Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie Stellung genommen. 

Wir fordern das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Nach-

druck auf, in Zukunft konsequent alle Möglichkeiten zu ergreifen, um die 

Gefahr einer Aufteilung der deutschen Gebotszone abzuwenden. Eine 

diesbezügliche Entscheidung darf nicht ohne Zustimmung der betroffenen 

Mitgliedsstaaten erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.-12d. Elsberger 
Ministerialrat 
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